
111 (Suppletion derBeichtjurisdiktion bei eiInNnemM dubium
Tactı.) arl ist VON SELILNEN ern Z  — Aushıilfe 1 EINn kleines
orf geschickt worden. Als CT abher den Beic  SLUu e  en
will, kommen ihm quf einmal begründete. Zweıifel, obh
Jurisdiktion nıcht abgelaufen Se1 Dem Piarrer WAaTe WO
unangenehm, WEINnN NIC beichthören würde; weıtere schlimme
Folsgen würden aber N1C eintreten. Da sıch. arl SA-
IC  16 keine Gewißheit darüber verschaffen:kann, obh
Jurisdiktion tatsächlich abgelaufen SELl oder N1IC zweilelt
GIs ob beic  orenurie.

Nach Can 209 supplıert die Kırche dıe Jurisdiktion In
10 pOsS1LLVvo et probabili SIVE SIVE facti  .“ DieAbBsolution
ist qalso sicher qgültig. Wie SLE aber nıt der Erlaubtheit der
Absohirition arl diemoralısche Gewißheit, daß SC1I1C

Jurisdiktion abgelaufen SCl, annn dürite sicherlich nıcht
beic  Öören, enn TÜr die Suppletion ame ein dubıum PDPO
t1vyvum et probabile Betracht, sondern DUr der COMN-
I1UDN1S Bei aber 1st der eDbTauC der
supplierten Jurisdiktion N1C rlaubt 1Ur auft denTun In;
daß dem Piarrer unangenehm ISt. WEeNnN IiHNan NIC hbeic  10T
1Eaber asselDe N1C auch Tür den Fall, daß die Jurisdiktion
supphert wıird dubio pOosil1vo et probabilı ? Da Can 209 111}

oleicher Weise VO  a} der Suppletion der Jurisdiktion spricht beim
und beim dubium posıtıvum eT, probabile,

zönnte INa  — tast versucht SCHIN, dıe gestellte rage bejahen
Betrachtet INa  - abher dıe achlage näher, wIird H1Ea  — E1INeEeNN
andern Resultate kommen. Bei dubium positiyvum et
probabiıle ist nämlich zunächst der MangeljeglicherJurisdiktion
NC sicher W16 beim 8n dıe Kiırche braucht also
dıe Jurisdiktion NUr a cautelam supplieren. Da ferner die
Absolution sicher qültig ist, also der angestrebte Zweck sicher
erreicht WIr und aqaußerdem die Wahrscheinlichkeit besteht, da
der Beichtvater auch ohne Suppletion derKirche cie nötige
Jurisdiktionsgewalt hat, ist ıhmauch wahrscheinlich Tiaudtk.
U absolvieren. Man kann also Jerunter Anwendung des Pro-
babilismus probabilıter ist rlaubt absolvieren.
probabilıter ist N1C. rlaubt,also ist der Praxis Trlaubt
Endlich ıst. eachten, daß he1 dubium positivum el
probabiıle die Kırche nıcht NUuU  ; supplıe mıt Rücksicht auf die
Beıchtenden, sondern auch mıt Rücksicht auf den Beichtvater:
dıe Kırche ıllnämlich verhindern, daß der Beichtvater ı
olchen Lage unnötig urc Gewissensängste geplagt werde. Aus
diesen Gründen ist. olchen alle, welchem der
7Zweifel niıcht gelöst werden kann, ohneweliters gestattet, die ad
cautelam supplierte Jurisdiıktion bhbenützen und beichtzuhören
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